
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Schüler*innen  
der 4. und 5. Klassen  
z.K. externe Kandidat*innen 

Bozen, 6.11.2023 
 

MMiitttteeiilluunngg  ddeerr  DDiirreekkttoorriinn  NNrr..  1144  --  22002233//22002244  
 

Ansuchen um Zulassung zur Staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule 2023/2024 

 
Liebe Schüler*innen der 4. und 5. Klassen, 
sehr geehrte externe Kandidaten und Kandidatinnen, 

Voraussetzung für die Zulassung zur Staatlichen Abschlussprüfung (Matura) ist die Abgabe eines 
entsprechenden Gesuches nach folgenden Modalitäten und innerhalb folgender Fristen: 

• Die Schüler*innen der 5. Klassen reichen das Ansuchen um Zulassung zur Abschlussprüfung der 
Oberschule 2023/2024 (siehe Anlage) bei der eigenen Schule ein. Die vollständig ausgefüllten 
Ansuchen sind digital innerhalb 30. November 2023 ans Sekretariat sogym-
fotourismus@schule.suedtirol.it , zu senden. 

• Schüler*innen der 5. Klassen, die nach dem 31. Jänner 2024 und vor dem 15. März 2024 vom 
Unterricht austreten, können zur Abschlussprüfung als externe Kandidat*innen, sofern sie die 
Vorprüfungen bestehen, antreten, indem sie das entsprechende Gesuch wie externe Kandidat*innen 
(siehe Homepage der Schule) innerhalb 21. März 2024 an die Landeschuldirektorin richten.  

• Schüler*innen der 4. Klassen (leistungsbedingte Verkürzung der Schullaufbahn) können zur 
Abschlussprüfung der Oberschule 2023/2024 antreten, sofern bei der Schlussbewertung 
voraussichtlich wenigstens acht Zehntel in jedem Fach sowie wenigstens acht Zehntel für das 
Verhalten erreicht werden, sie einen regulären Studiengang absolviert haben (d.h. keine Klasse 
wiederholt haben) und bei der Schlussbewertung der beiden vorausgehenden Schuljahre (zweite 
und dritte Klasse) wenigstens sieben Zehntel in jedem Fach und wenigstens acht Zehntel für das 
Verhalten erreicht haben. Der Antrag kann innerhalb 31. Jänner 2024 im Sekretariat 2 bei 
eingereicht werden.  

• Externe Kandidat*innen und Kandidat*innen der Abendoberschule werden zur Staatlichen 
Abschlussprüfung zugelassen, wenn sie laut Ministerialrundschreiben Nr. 33701 vom 12. Oktober 
2023 die entsprechenden Voraussetzung erfüllen und die Vorprüfung bestehen. Sie müssen das 
entsprechende Gesuch (siehe Homepage der Schule) bis 30. November 2023 an die nachfolgend 
angeführte E-Mail- oder PEC-Adresse richten: bildungsverwaltung@provinz.bz.it oder 
bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it  

 

• Modalitäten für das Einreichen der Gesuche der externen Kandidatinnen und Kandidaten: 
Das Gesuch und die entsprechende Anlage sind handschriftlich zu unterzeichnen und mit einer nicht 
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beglaubigten Ablichtung eines Personalausweises der Antragstellerin oder des Antragstellers 
innerhalbder oben angeführten Termine mittels PEC oder E-Mail an eine der folgenden Adressen der 
Abteilung 16 Bildungsverwaltung zu richten: 

bildungsverwaltung@provinz.bz.it oder bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schuldirektorin 
 
Monica Zanella 
(digital unterzeichnet) 
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